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If you can’t convince them ...
SV 363   Für Motoren oder Maschinen, die über Verbrennungssysteme oder Brennstoffzellen angetrieben werden, 
wurde eine Sondervorschrift eingeführt, die nicht überzeugte. Die Überarbeitung macht nun auch nicht glücklich.

Bei der Festlegung der 21. revidierten 
Ausgabe der UN Empfehlungen und de-
ren Übernahme durch die Gemeinsame 
Tagung mit Festlegung in den rechtset-
zenden Ausschüssen von ADR, RID und 
ADN haben sich die Experten zu neuen 
Hochblüten im Gefahrgutrecht hinrei-
ßen lassen. Kurz: Die neue Sondervor-
schrift SV 363 gemäß ADR 2019 war eine 
kleinere Katastrophe und nicht anwend-
bar. Doch auch die Neuauflage im ADR 
2021 ist mit diversen Fehlern und Wider-
sprüchlichkeiten behaftet. 

Dies ist an sich nicht so schlimm, weil 
nur wenige wirklich davon betroffen 
sind. Dennoch: So dürfen die Regelsetzer 
nicht wursteln.

Unterliegt nicht den übrigen 
Vorschriften des ADR
Hier auszugsweise der geänderte Wort-
laut der Sondervorschrift SV 363, wie er 
für die neuen UN-Nummern 3528, 3529 
und 3530 zur Anwendung kommt:

SV 363 Diese Eintragung darf nur 
verwendet werden, wenn die Bedingun-

gen dieser Sondervorschrift erfüllt wer-
den. Die übrigen Vorschriften des ADR 
gelten nicht.

a) Diese Eintragung gilt für Motoren 
oder Maschinen, die durch als gefährliche 
Güter klassifizierte Brennstoffe über Ver-
brennungssysteme oder Brennstoffzellen 
angetrieben werden (z.B. Verbrennungs-
motoren, Generatoren, Kompressoren, 
Turbinen, Heizvorrichtungen usw.), aus-
genommen Ausrüstungen von Fahrzeu-
gen, die gemäß Sondervorschrift 666 der 
UN-Nummer 3166 zugeordnet sind. (…)

Eine mobile Heizzentrale mit 5000-Liter-Reservetank und installiertem Brenner ist von der SV betroffen.

Fo
to

: D
eu

ts
ch

e-
Th

er
m

o

2303/2021   www.fokus-gefahrgut.de

SV 363 | Entsorgung

Fo
to

: E
rn

st
 W

in
kl

er

Gotthard-Tunnel mit Tunnelbeschränkungscode „E“.

j) Für die UN-Nummern 3528 und 
3530: Wenn der Motor oder die Maschi-
ne mehr als 60 Liter flüssigen Brennstoff 
bei einem Fassungsraum von mehr als 
450 Litern, aber höchstens 3000 Litern 
enthält, ist der Motor oder die Maschine 
gemäß Abschnitt 5.2.2 an zwei gegen-
überliegenden Seiten bezettelt. 

Wenn der Motor oder die Maschine 
mehr als 60 Liter flüssigen Brennstoff bei 
einem Fassungsraum von mehr als 3000 
Litern enthält, ist der Motor oder die Ma-
schine an zwei gegenüberliegenden Seiten 
mit Großzetteln (Placards) versehen. (…) 

k) Für die UN-Nummer 3529: Wenn 
der Brennstoffbehälter des Motors oder 
der Maschine einen mit Wasser ausgeliter-
ten Fassungsraum von mehr als 450 Litern, 
aber höchstens 1000 Litern hat, ist der Mo-
tor oder die Maschine gemäß Abschnitt 
5.2.2 an zwei gegenüberliegenden Seiten 
bezettelt. Wenn der Brennstoffbehälter des 
Motors oder der Maschine einen mit Was-
ser ausgeliterten Fassungsraum von mehr 
als 1000 Litern hat, ist der Motor oder die 
Maschine an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten mit Großzetteln (Placards) versehen.

l) Wenn der Motor oder die Maschi-
ne im Falle der UN-Nummern 3528 und 
3530 mehr als 1000 Liter flüssige Brenn-
stoffe enthält oder wenn der Brennstoff-
behälter im Falle der UN-Nummer 3529 
einen mit Wasser ausgeliterten Fassungs-
raum von mehr als 1000 Litern hat,

 — ist ein Beförderungspapier gemäß 
Abschnitt 5.4.1 erforderlich. In die-
sem Beförderungspapier ist zusätzlich 
zu vermerken: „BEFÖRDERUNG 
NACH SONDERVORSCHRIFT 363“;

 — müssen bei Beförderungen, bei denen 
Tunnel mit Beschränkungen durch-
fahren werden, an der Beförderungs-
einheit orangefarbene Tafeln gemäß 
Abschnitt 5.3.2 angebracht sein und 
es gelten die Tunnelbeschränkungen 
gemäß Abschnitt 8.6.4.
m) Die in der Verpackungsanweisung 

P 005 des Unterabschnitts 4.1.4.1 festge-
legten Vorschriften müssen erfüllt werden.

Widersprüchlichkeiten im Beispiel 
mobile Heizzentrale
Gemäß der Sondervorschrift 363 muss 
eine mobile Heizzentrale der „UN 3528 
VERBRENNUNGS-MASCHINE MIT 
ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEIT“ zugeordnet werden. Un-
ter der Voraussetzung der SV 363 unter-
liegt diese Maschine keinen weiteren 
Vorschriften des ADR. Und hier begin-
nen die Widersprüchlichkeiten. 

Im oben gezeigten Beispiel muss der 
Anhänger also an zwei gegenüberliegen-
den Seiten mit Großzetteln (Placards) 
versehen sein, weil er mehr als 60 Liter 
Brennstoff bei einem Fassungsraum von 
mehr als 3000 Liter enthält. Am Einsatz-
ort wird das Heizöl aufgebraucht. Bei der 

Rückfahrt enthält der Tank noch gerade 
mal 25 Liter. Somit müssen die Großzet-
tel entfernt werden, weil die Vorschriften 
und Bedingungen für das Anbringen 
nicht mehr erfüllt sind. Zurück am Aus-
gangsort müssen die Großzettel wieder 
angebracht werden, weil der Tank nun 
wieder befüllt wird. Mehrere Inkonsis-
tenzen zeigen sich hier:

 — Bei jedem andern leeren ungereinig-
ten Tank müssen die Großzettel be-
stehen bleiben, siehe 5.3.1.6 ADR. 
Aber dieser Abschnitt gilt nicht bei 
Anwendung der SV 363. 

 — Interessant auch die Handhabung von 
5.3.6: Jeder Tank, ob voll oder leer, wel-
cher einen umweltgefährdenden Stoff 
enthält, muss nach 5.3.6 ADR mit dem 
Kennzeichen für umweltgefährdende 
Stoffe versehen sein. Zwingend! Nicht 
aber unsere im Beispiel erwähnte Ver-
brennungsmaschine. 
In unserem Beispiel müsste der Ab-

sender ein Beförderungsdokument erstel-
len, weil der Reservetank mehr als 1000 
Liter Brennstoff enthält. Seine Pflichten 
sind im Kapitel 1.4 ausreichend beschrie-
ben, nur dass der Absender in diesem Fall 
diesem Kapitel gar nicht untersteht. Aber 
auch wenn er nach 1.4 unterstellt wäre: 
Nachdem die Ausbildung/Unterweisung 
nach 1.3 nicht gültig ist, weiß er von sei-
nem Glück nichts, und wenn, dann wüss-
te er nicht einmal, was denn das Beförde-
rungsdokument enthalten müsste. 

Es kommt noch bunter: In unserem 
bergigen Land gibt es viele Tunnels, dar-
unter zahlreiche mit der Tunnelkategorie 
„E“. Unsere Verbrennungsmaschine hat 
den Tunnelbeschränkungscode (D), darf 
also die Kategorien D und E nicht durch-
fahren. Der Abschnitt 1.9.5 gilt hier aber 
nicht. Und der Fahrer mit der mobilen 
Heizzentrale weiß nichts von Tunnelbe-
schränkungen, er ist nicht nach ADR un-
terwiesen und es gelten hier weder Kapi-
tel 1.3 noch 8.2. 

Die Beförderungseinheit muss mit 
orangefarbenen Tafeln versehen werden, 
doch nur in dem Fall, wenn ein Tunnel 
mit Beschränkungen durchfahren wer-
den soll. Diese dürfen allerdings zumin-
dest in der Schweiz mit orangefarbenen 
Tafeln nicht durchfahren werden.  

Jede andere Beförderung von einem 
vollen oder auch ungereinigt leeren Tank 
bedingt zwingend orangefarbene Tafeln 
und eine Kennzeichnung und Bezette-
lung des Tanks sowie zusätzlich das 
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Kennzeichen für umweltgefährdende 
Stoffe. Nicht aber hier: Wenn der Fahrer 
nicht beabsichtigt einen Tunnel der Ka-
tegorien B oder C durchfährt, so benötigt 
er keine orangefarbenen Tafeln. Er kann 
also in unserem Beispiel mit 5000 Liter 
Heizöl durch die Gegend gondeln und 
untersteht keinen Kennzeichnungsvor-
schriften. 

Worst Case
Jeder andere Tank, unabhängig von sei-
ner beförderten Menge Heizöl, untersteht 
der Tunnelkategorie D und E. Diese 

Tanks sind gemäß ADR gebaut, zugelas-
sen und geprüft. Nicht aber unsere Ver-
brennungsmaschine: Wenn der Tank we-
niger als 1000 Liter flüssigen Brenn- oder 
Treibstoff enthält, dürfte er sogar in der 
Tunnelkategorie „E“ durchfahren. 

Gefährlich wird es dann, wenn eine 
Maschine mit einem 800-Liter-Tank voll 
Benzin befördert wird. Noch gefährlicher: 
wenn drei solche Maschinen auf der Beför-
derungseinheit Platz haben, also eine Ge-
samtmenge von 2400 Liter Benzin, dazu 
noch 1000 Liter Dieselkraftstoff in der Be-
förderungseinheit. Und alles zusammen 

befördert im „E“-Tunnel des St. Gotthard 
oder des Großen Sankt Bernhard. 

Die SV 363 verlangt die Kennzeich-
nung der Maschine oder des Motors. Was 
aber, wenn diese in einem gedeckten oder 
bedeckten Fahrzeug befördert wird? 

Außen ist nichts zu sehen. Beispiels-
weise hat die Verbrennungsmaschine ei-
nen Tankinhalt von 5000 Liter Diesel-
kraftstoff. Wo bleibt die Konsistenz der 
Vorschriften? 

Glückliche Schweiz: Bei uns gilt ne-
ben den ADR-Vorschriften auch die nati-
onale SDR-Verordnung, welche Folgen-
des besagt:

 — Art. 7 Versand der Güter
 1 Wer gefährliche Güter versendet, 

muss sich vergewissern, dass der 
Transport zu den in dieser Verord-
nung verlangten Bedingungen ausge-
führt wird.

 — Art. 9 Instruktion der Fahrzeugführer
 Fahrzeughalter und Beförderer müs-

sen dafür sorgen, dass die Führer von 
Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern 
über die Besonderheiten dieser Trans-
porte unterrichtet werden.

 — Art. 10 Zusätzliche Pflichten und 
Rechte der Fahrzeugführer

 1 Der Fahrzeugführer muss vor der 
Beförderung gefährlicher Güter die 
vorgeschriebenen Dokumente zur 
Kenntnis nehmen.
Zum Glück greifen die SDR-Bestim-

mungen, auch wenn die ADR-Vorschrif-
ten durch den Einleitungssatz der SV 363 
nicht greifen. Es bleibt zu hoffen, dass alle 
ADR-Mitgliedstaaten mindestens eine 
der SDR-Verordnung äquivalente Ver-
ordnung haben. Schließlich: Das nächste 
Ereignis wird kommen, denn wenn etwas 
schiefgehen kann, dann wird es auch 
schiefgehen. Murphy lässt grüssen.

  Ernst Winkler 
 Gefahrgutberater, Schwerzenbach/CH

Spätestens vor Einfahrt in Straßentunnel scheiden sich die Geister über Sinn und Unsinn der SV363.

Verbrennungsmotor mit Antrieb durch
Entzündbare Flüssigkeit UN 3528

Inhalt des Vorratsbehälters kleiner als 60
Liter: ADR nicht unterstellt

Inhalt des Tanks 60 Liter oder grösser

Q

V

V

Q

T

Inhalt des Vorratsbehälters mehr als 450 Liter

Volumen des Vorratsbehälters kleiner / gleich
3000 l: 2x Gefahrzettel Nr.3 auf beiden Seiten

Volumen des Behälters grösser als 3000 l:
2 x Grosszettel Nr. 3 auf beiden Seiten

Volumen des Vorratsbehälters kleiner /
gleich 450 l : ADR nicht unterstellt

Menge im Vorratsbehälter kleiner / gleich
1000 Liter: kein Beförderungsdokument

Menge im Vorratsbehälter mehr als 1000
Liter: Beförderungsdokument notwendig.

Nein: keine orange Tafel

Es gelten die Tunnelbeschränkungen nach
ADR 8.6.4: Es dürfen somit nur die Tunnels
der Kategorien A, B, und C durchfahren
werden

Beförderungsdokument: Abs. / Empf.:
UN 3528 Verbrennungsmotor mit Antrieb
durch entzündbare Flüssigleit, 3 (D)
Beförderung nach Sondervorschrift 363

Q:  Inhalt des Vorrats-
behälters in Liter

V:  Volumen des Vorrats-
behälters in Liter

T:  Ist vorgesehen, dass
ein Tunnel mit Beschränk-
ungscode B, C, D oder E
durchfahren werden soll?

Ja: orange neutrale Tafeln vorne und
hinten an der Beförderungseinheit
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Die nationale SDR-Verordnung greift hier ein.


